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Bekanntmachung 
 
 
Am Donnerstag, dem 26. März 2026, findet um 18.00 Uhr die 6. Sitzung des Rates im großen Sitzungs-
saal des Rathauses der Stadt Verl statt. 
 
T a g e s o r d n u n g  
 
Ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  
 
1. Formalia 
 
2. Genehmigung von öffentlichen Niederschriften 
 
3. Einwohnerfragestunde 
 

 4. Einführung einer Vereinsförderrichtlinie 

 
 5. Antrag der St. Hubertus-Schützengilde Verl e. V. auf Bezuschussung i. H. v. 200.000 € 

 
 6. Antrag FDP-Fraktion 

Hier: Schulnamen für Gesamtschule und Gymnasium 
 

 7. Änderung der Benutzungsordnung für die Bibliothek Verl 

 
 8. Anmeldesituation an den weiterführenden Schulen in Verl 

Hier: Vorstellung Schülerzahlenmonitoring weiterführende Schulen und Mehrklassenbildung 
 

 9. Schulart Grundschulteilstandort Bornholte des Grundschulverbundes Kaunitz-Bornholte 

 
 10. Auslobung des „Heimat-Preises der Stadt Verl“ 2026 

 
 11. Ausschüttung des realisierten Jahresergebnisses 2025 des Spezialfonds "Stadt Verl 2018" 
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 12. Vorstellung des Jahresabschlusses 2024 mit Bericht über die Pflichtprüfung für den Eigenbetrieb 

Ostwestfalenhalle Kaunitz 
 

 13. Vorstellung des Jahresabschlusses 2024 mit Bericht über die Pflichtprüfung für den Versorgungs- 
und Bäderbetrieb Verl 

 
 14. Weiterbewilligung der Zuschüsse für Ferienfreizeiten 

 
 15. Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen nach § 48 Kinder-

bildungsgesetz für die Kindergartenjahre 2026/2027 und 2027/2028 
 

 16. Änderung der Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 

 
 17. Städtebaulicher Vertrag zur 59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Verl 

 
 18. Städtebaulicher Vertrag zur 60. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Verl 

 
 19. Städtebaulicher Vertrag zur 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Verl 

 
 20. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 115 „Solarpark Sürenheide 1“ sowie der 62. Än-

derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Verl 
 

 21. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 116 „Solarpark Sende 1“ sowie der 63. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Verl 

 
 22. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 117 „Solarpark Sende 2“ sowie der 64. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt Verl 
 

 23. Zukünftige Straßenausbaumaßnahmen 2026-2030 

 
 24. Jahresabschluss 2024 der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Feststel-

lung, Ergebnisverwendung sowie Entlastung der Geschäftsführung 
 

 25. Wirtschaftsplan 2026 für die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 

 
26. Mitteilungen und Anregungen 

N i c h t ö f f e n t l i c h e  S i t z u n g  

27. Genehmigung von nichtöffentlichen Niederschriften 
 

 28. Veräußerung des Grundstücks des ehemaligen „Elli-Marktes“ in Kaunitz 

 
 29. Vergabe des Auftrags zur Erschließung des Gewerbegebietes Isselhorster Straße 

Kanalisation und Baustraße 
hier: Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses 

 
30. Mitteilungen und Anregungen 
 
 
Verl, den 18.03.2026 
 
 
 
Robin Rieksneuwöhner 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
der Haushaltssatzung der Stadt Verl für das Haushaltsjahr 2026 
 
 
Gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird Nachfolgendes be-
kannt gegeben: 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Verl 

für das Haushaltsjahr 2026 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2025 
(GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom 17.02.2026 folgende Haushaltssat-
zung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 

 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 93.128.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 121.009.100 EUR  
 
 
im Finanzplan mit 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 88.181.150 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 103.463.740 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 

auf 61.803.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 

auf 54.879.950 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 8.125.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR  
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
          14.005.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplans wird auf 
          27.880.400 EUR 
 
festgesetzt.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf  
            8.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
       (Grundsteuer A) auf      207 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 
      (Grundsteuer B) auf     208 v. H. 
 

 2.   Gewerbesteuer auf      355 v. H. 
 
 

§ 7 
 
Die zum 31.12.2025 bestehenden Bilanzierungshilfen für coronabedingte Finanzschäden sowie für Fi-
nanzschäden infolge des Ukrainekrieges werden gemäß § 33a Abs. 3 KomHVO i.V.m. § 6 Abs. 2 NKF-
CUIG zum 01.01.2026 vollständig und ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht 
 
Verl, den 17.02.2026 
 
 
aufgestellt:       bestätigt: 
 
 
gez. Christian Pelkmann     gez. Robin Rieksneuwöhner 
Stellv. Kämmerer      Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO der Landrätin als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Gütersloh mit Schreiben vom 20.02.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine 
genehmigungspflichtigen Bestimmungen.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Verl, Paderborner Straße 5, Zimmer 151, zur Einsicht-
nahme verfügbar gehalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Verl, den 20.02.2026 
 
 
 
Robin Rieksneuwöhner 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
Ergebnis der Abstimmung über die Umwandlung des katholischen Grundschulteilstandortes 
Bornholte des Grundschulverbundes Kaunitz-Bornholte in einen Gemeinschaftsgrundschul-
standort 
 
 
Gem. § 27 Abs. 3 und 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - 
SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV.NRW.S.102) zuletzt geändert Gesetz vom 27. Mai 2025 (GV. NRW. 
2025 S. 501/ABl. NRW. 06/25) in Verbindung mit der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung 
der Schulart von Grundschulen und Hauptschulen (Bestimmungsverfahrensverordnung – BestVerfVO) 
vom 08. März 1968 zuletzt geändert durch Verordnung vom 09. November 2015 (SGV. NRW. 223) in 
Verbindung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmVO) vom 26. August 1999 (GV.NRW.S.516) zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Novem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 741) wird hiermit folgendes öffentlich bekannt gemacht: 
 
Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des katholischen Grundschulteilstandortes 
Bornholte haben beim Schulträger die Umwandlung des Teilstandortes in einen Gemeinschaftsstandort 
beantragt. Die untere Schulaufsichtsbehörde hat dem Antrag der Elternschaft zugestimmt.  
 
Nach § 8 BestVerfVO entscheiden in einem Abstimmungsverfahren die Erziehungsberechtigten über die 
Umwandlung. 
 
Das geheime Abstimmungsverfahren wurde im Zeitraum vom 27.02.2026 bis 13.03.2026 per Briefwahl 
durchgeführt. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,7 %. 
 
Die öffentliche Auszählung der Stimmzettel am 16.03.2026 ergab folgendes Abstimmungsergebnis: 
 

51 stimmten dem Antrag auf Umwandlung zu. 
20 stimmten dem Antrag auf Umwandlung nicht zu. 
2 Stimmabgaben waren ungültig. 
21 Wahlberechtigte haben ihre Wahlunterlagen nicht eingereicht. 

 
Es sprachen sich folglich 54,3 % der Stimmberechtigten für eine Umwandlung aus. 43,6 % der Eltern 
stimmten gegen die Umwandlung. Von diesen haben 22,3 % keine Wahlunterlagen eingereicht und wer-
den daher als Nein-Stimme gezählt. 
Die Umwandlung gemäß § 27 Abs. 3 Ziff. 2 SchulG NRW und § 10 Abs. 1 BestVerfVO ist durchzuführen.  
 
Der Ausschuss für Bildung, Sport, Inklusion und Kultur und der Rat der Stadt Verl werden in Ihrer nächs-
ten Sitzung über das Abstimmungsergebnis in Kenntnis gesetzt. 
 
Der Beschluss über die Änderung der Schulart bedarf gemäß § 81 Abs. 3 SchulG NRW der 
Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold. 
 
Verl, 16.03.2026 
 
 
Robin Rieksneuwöhner 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
der Jagdgenossenschaft Bornholte II 
 
 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Bornholte II 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte ich Sie zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Bornholte II 
recht herzlich einladen. Die Versammlung findet am 23.04.2026 um 19.00 Uhr im Gasthof Menning (Gü-
tersloher Straße 81, 33415 Verl) statt. 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 02.05.2024 
4. Rechenschaftsbericht 
5. Wahl eines/einer Wahlleiters/Wahlleiterin 
6. Wahlen 
6.1 Wahl des/der Vorsitzenden 
6.2 Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden 
6.3 Wahl des/der 1. Beisitzers/Beisitzerin 
6.4 Wahl des/der stellvertretenden 1. Beisitzers/Beisitzerin 
6.5 Wahl des/der 2. Beisitzers/Beisitzerin 
6.6 Wahl des/der stellvertretenden 2. Beisitzers/Beisitzerin 
6.7 Wahl des/der Kassenführers/Kassenführerin 
6.8 Wahl des/der stellvertretenden Kassenführers/Kassenführerin 
6.9 Wahl des/der Schriftführers/Schriftführerin 
6.10 Wahl des/der stellvertretenden Schriftführers/Schriftführerin 
6.11 Wahl des/der 1. Kassenprüfers/Kassenprüferin 
6.12 Wahl des/der 2. Kassenprüfers/Kassenprüferin 
7. Verschiedenes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Hoppe 
 
 
Anmerkung: Alle bisherigen und neuen Jagdgenossen, deren Daten (Namen, Konten, Adressen und 
Flächengröße) sich geändert haben, mögen sich bitte baldmöglichst mit dem 1. Vorsitzenden in Verbin-
dung setzen, zwecks Aktualisierung des Jagdkatasters. 
 
1. Vorsitzender: Arnold Hoppe, Marienstr. 106, 33415 Verl, Tel. 05246 / 5474 
Mail: arnold.hoppe@freenet.de 
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Einwohnermeldestatistik 
der Stadt Verl 

für den Monat Februar 2026 
 
 
 

Geburten und Sterbefälle 

 Geburten Sterbefälle 

Inländer  12  22 

Ausländer  1  1 

Insgesamt  13  23 

Deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung 

Einbürgerungen Veränderung 

3 Inländer:   3 Ausländer:   3 

Fortschreibung der Einwohnerzahl 

 Einwohnerzahl am 

31.01.2026 

Veränderung Einwohnerzahl am 

28.02.2026 

Inländer weiblich  11.343  - 19  11.324 

Inländer männlich  11.537  - 16  11.521 

Ausländer weiblich  1.501  - 4  1.497 

Ausländer männlich  1.911  - 14  1.897 

Insgesamt  26.292  - 53  26.239 
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 Statistik des Standesamtes Verl für Februar 2026 
 ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 G e b u r t e n:   
 
 Insgesamt 1 
 
 Elternwohnsitz in Verl  1 
 
 Elternwohnsitz in auswärtigen Gemeinden  0 
 
 Von den Neugeborenen waren: Mädchen  1 
 
   Jungen 0 
 
 
 E h e s c h l i e ß u n g e n:  5 

 
 Lebenspartnerschaften  
 
  
 
 S t e r b e f ä l l e:  
 
 Insgesamt  15 
 
 Mit Wohnsitz in Verl   14 
 
 Mit Wohnsitz in auswärtigen Gemeinden  1 
 
 
 Von den Verstorbenen waren: 
 
 Unter 40 Jahre alt  0 
  
 40 bis 65 Jahre alt  3 
 
 65 bis 70 Jahre alt  0 
 
 70 bis 80 Jahre alt  1 
 
 80 bis 90 Jahre alt  8 
 
 Über 90 Jahre alt  3 

  
  
 


